
Editorial

Inhalt
Editorial / Hintergrund Strompreise 20251 + 2

10 Fragen an...Raphael Lanz, Stadtpräsident3 + 4

Wirtschaftsverkehr / Thuner KMU in Kürze

Abstimmungen 9. Februar / Neumitglieder

Herausgeberin: Thuner KMU. Redaktionsteam: Vorstand. Auflage: 650 Expl. 4x/Jahr

4 – 6	

7

Strompreise 2025: So läuft 
es mit der Energie Thun AG

Liebe Mitglieder
«Die Stadt Thun tes-
tet mit einem ein-
jährigen Pilotversuch 
die Bevorzugung von 
notwendigem Wirt-
schaftsverkehr gegen-
über vermeidbarem 

Privatverkehr.» So in etwa könnte eine Me-
dienmitteilung beginnen, mit welcher der 
Thuner Gemeinderat eine massvolle Öffnung 
von Busspuren für Fahrzeuge des lokalen 
Gewerbes ankündigt. Der Handwerker steht 
dann nicht mehr im Stau, sondern geht seiner 
Arbeit nach. Ist dies reine Utopie oder eine 
denkbare Massnahme, um die seit Jahren 
schwelende Verkehrsproblematik einmal aus 
einer anderen Perspektive anzugehen? Der 
Präsident von Thuner KMU, Thomas Krebs, hat 
am 14. November 2024 beim ersten KMU-Fo-
rum Thun «Politik trifft Gewerbe» – übrigens 
ein sehr gelungener Anlass – genau einen 
solchen Denkanstoss in die Runde geworfen. 
Er ist auf Skepsis gestossen. Der Gemeinderat 
hat in einer folgenden Stellungnahme viele 
gute und einleuchtende Gründe gegen eine 
Öffnung aufgezeigt. Und trotzdem ist eine 
solche Pressemitteilung nicht reine Utopie. Das 
Zitat ist nämlich mit Ausnahme des Namens 
der Stadt authentisch. Es entstammt einer 
Mitteilung des Gemeinderats von Bern vom 
5. Dezember 2024. Angekündigt wurde da 
ein Pilotversuch unter anderem mit massvoller 
Öffnung der Busspur auf der Monbijoubrü-
cke. In der links regierten Bundesstadt ist 
also möglich, was im bürgerlichen Thun nicht 
gehen soll? Für einmal könnte sich ein Blick 
30 Kilometer nach Nordwesten lohnen. Denn 
wir wissen es alle: Wer etwas nicht will, findet 
Gründe. Wer etwas will, findet Wege – und 
sei es auch nur die Busspur.

Stefan Schmutz
Vizepräsident Gewerbeverein Thuner KMU

Der Hauptsitz der Energie Thun AG an der Industriestrasse 6.       Foto: Thuner KMU

Wie von der GwärbPoscht in der letzten Ausgabe thematisiert, wird das Thema 
Strompreise nochmals aufgenommen. Per 1. Januar 2025 wurden die Tarife 
schweizweit um durchschnittlich 10% gesenkt. Wir haben bei der Energie 
Thun AG nachgefragt – und liefern Hintergründe zur komplexen Thematik.

Die Energie Thun AG versorgt die Stadt 
Thun mit Strom. Mit Gas werden Thun, 
Steffisburg, Heimberg, Hilterfingen, Ober-
hofen, Rubigen, Münsingen und Konol-
fingen bedient. Mit Fernwärme Thun 
und Uetendorf – und mit Wasser Thun, 
Schwendibach und Homberg. Am 1. Januar 
wurden die Strompreise in der Grundver-
sorgung schweizweit gesenkt – so auch 
in Thun. Die Energie Thun AG senkt den 
Preis des Standardstromprodukts BLAU-
STROM inklusive Netznutzung und Ab-
gaben um 9,2%. Ein Privathaushalt mit 
einem Jahresverbrauch von 4'500 Kilo-

wattstunden (kWh) spart in diesem Jahr 
128 Franken im Vergleich zu 2024. Bei 
Gewerbebetrieben mit einem Jahresver-
brauch von 30'000 kWh und einer maxi-
mal beanspruchten Leistung von 15 kW 
sparen Unternehmen mit dem Produkt 
THUNER KVASTROM der Energie Thun 
AG im Vergleich zum Vorjahr heuer rund 
890 Franken.

Möglichkeiten für Grossverbraucher
Die Preisanpassungen betreffen nicht 
Grossverbraucher, welche den Strom am 
freien Markt beschaffen. Denn mit einem 
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jährlichen Stromverbrauch ab 100'000 kWh haben sogenannte 
Grossverbraucher die Möglichkeit, aus der Grundversorgung in 
den freien Markt zu wechseln und ihre Energielieferantin frei zu 
wählen. Auch die Energie Thun AG beschafft Strom für Grossver-
braucher und schliesst Marktverträge ab. Beim Wechsel an den 
freien Markt bietet sie den Grossverbrauchern aber verschiedene 
Beschaffungsmodelle: entweder eine Stichtagsbeschaffung – 
oder die Teilnahme an einem Tranchenmodell. Die Wahl der 
passenden Energiebeschaffungsstrategie ist für Unternehmen 
also von hoher Wichtigkeit. So auch in Thun und Region.

Die Stichtagbeschaffung
Sie bietet für Betriebe zahlreiche Vorteile – und ist eine attrak-
tive Option. Die Stichtagsbeschaffung zeichnet sich durch volle 
Preistransparenz und Planungssicherheit aus. Denn bereits bei 
Vertragsabschluss kennt das Unternehmen die Kosten für die 
gesamte Laufzeit. Und der Betrieb ist während des gesamten 
Vertragszeitraums vor Preisanstiegen auf dem Energiemarkt ge-
schützt. Ein weiterer Pluspunkt ist die einfache Handhabung: mit 
der Stichtagsbeschaffung wird die Energieversorgung in einem 
einzigen, klar definierten Beschaffungsprozess gesichert. Dies 
sorgt für Effizienz und vermeidet komplexe, fortlaufende Ent-
scheidungen. Wichtigster Punkt bleibt allerdings das Timing – 
und die Frage: wann ist der richtige Moment für den Vertrags-
abschluss? Während die kurzfristige Marktvolatilität hier eine 
Rolle spielt, bietet die Stichtagsbeschaffung gerade in Zeiten 
stabiler oder steigender Preise den Vorteil, sich langfristig gegen 
Risiken abzusichern. Die Vertragslaufzeit von 1 bis 4 Jahren gibt 
darüber hinaus die Möglichkeit, die Energiestrategie an die lang-
fristigen Ziele des Unternehmens anzupassen. Die festgelegten 
Konditionen sorgen für finanzielle Planbarkeit, ohne dass wäh-
rend der Laufzeit zusätzliche Anpassungen notwendig sind. Für 
Unternehmen, die Wert auf klare Kalkulation und Verlässlichkeit 
legen, stellt die Stichtagsbeschaffung eine ideale Lösung dar. 
Mit der richtigen Marktbeobachtung und strategischen Planung 
können langfristig nicht nur Stabilität sondern auch finanzielle 
Vorteile gesichert werden.

Strombeschaffung im Tranchenmodell
Ein Grossverbraucher kann sich bei der Energie Thun AG auch 
für die Strombeschaffung im Tranchenmodell entscheiden: Die 
Energiemenge wird in sechs Tranchen am Terminmarkt beschafft. 
Der Start hierzu erfolgt bereits drei Jahre vor Lieferbeginn. Vor-
teile für den Grosskunden: Risikostreuung, Preisglättung dank 
Trancheneinkauf, Know-how-Nutzung durch die Dienstleisterin 
und ein Sorglos-Paket bezüglich Beschaffungszeitpunkt. Und: Bei 
steigenden Preisen wird die Erhöhung verzögert weitergegeben. 
Bei sinkenden Preisen hingegen profitiert der Kunde verzögert 
von der Entwicklung – zudem besteht das ganze Jahr über, bis 
zur neuen Preisfixierung, Ungewissheit über den wirklichen End-
preis für das Folgejahr. All das zeigt: Die Sache ist kompliziert 
– und der Energiemarkt dynamisch. Welche Lösung letztlich am 
besten passt, hängt von den individuellen Anforderungen und 

Prioritäten ab. Die Energieversorger – so auch die Energie Thun 
AG – stehen mit fachkundiger Beratung zur Seite, um gemeinsam 
die optimale Beschaffungsstrategie zu wählen.

So setzt sich der Strompreis zusammen
Der Strompreis für Unternehmen und Haushalte setzt sich neben 
den reinen Energiekosten aus mehreren Komponenten zu-
sammen: Netznutzung, Abgaben (Netzzuschlag, Systemdienst-
leistungen, Winterstromreserve und der Abgabe an die Stadt 
Thun von 2,8 Rappen pro Kilowattstunde) sowie den Kosten für 
die Energie und ihre Qualität selbst. Zahlenvergleiche unter ver-
schiedenen Gemeinden sind also schwierig: 20Minuten lieferte 
im Herbst 2024 eine nationale Übersicht – und da wurde Thun 
mit 15,11 Rp/kWh ausgewiesen, Uetendorf mit 10,89, Hilterfin-
gen, Heimberg und Spiez mit 11,89 und die Stadt Bern mit 13,7. 
Was aber nicht explizit heisst, dass Thun zu teuer bzw. im Hinter-
treffen liegt. Denn Tatsache ist: Die Strompreise für die Grund-
versorgung werden in der Schweiz nach strikten gesetzlichen 
Vorgaben festgelegt. Reguliert sind auch die Verwaltungs- und 
Vertriebskosten im Energievertrieb. Dieser Beitrag, der auch 
einen Gewinnanteil umfasst, ist für die Grundversorgung auf 
60 Franken pro Rechnungsempfänger:in begrenzt – unabhängig 
von den Energiepreisen. Damit wird garantiert, dass die Kosten 
fair verteilt und transparent bleiben. Auch in Thun.

So beschafft die Energie Thun AG
Für die Grundversorgung beschafft die Energie Thun AG einen 
Teil der Energie langfristig am Markt, ein anderer Teil steht über 
eigene Produktionsanlagen der Grundversorgung zur Verfügung. 
Das Ziel der Strombeschaffung für die Grundversorgung ist, die 
Preis-Risiken zu verteilen und zu glätten, damit die Energie Thun 
AG die Energiebeschaffung vor allem gegen stark ansteigende 
Preise im volatilen Markt absichern kann. Um dies zu erreichen, 
erfolgt die Strombeschaffung in mehreren Tranchen und verteilt 
über einen Zeitraum von drei Jahren im Voraus.

Wie kann ich meine Stromkosten senken
Privathaushalte und Unternehmen haben verschiedene Möglich-
keiten, ihre Stromkosten zu senken, indem sie sowohl auf effi-
ziente Energienutzung als auch auf nachhaltige Energiequellen 
setzen. Eine der einfachsten und effektivsten Massnahmen ist 
die Optimierung des Stromverbrauchs. Dazu gehört beispiels-
weise die Verwendung von energiesparenden Geräten, das 
Ausschalten ungenutzter Geräte sowie die Installation von mo-
dernen, intelligenten Steuerungssystemen, die den Energiever-
brauch automatisch an den Bedarf anpassen. Ein weiterer be-
deutender Schritt zur Senkung der Stromkosten ist die Nutzung 
von Photovoltaikanlagen (PV). Privathaushalte und Unternehmen 
können durch die Installation von PV-Anlagen einen Teil ihres 
Strombedarfs selbst erzeugen und somit die Abhängigkeit von 
Energieversorgern reduzieren. Der überschüssige Strom, der nicht 
selbst verbraucht wird, wird ins Netz eingespeist und vergütet.
					               Marco Oswald
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Thuner KMU lanciert eine neue Rubrik: 10 Fragen an...   
Mit diesem Gefäss bringen wir fortan Themen auf den 
Punkt, die bewegen. Und haken nach, wenn nötig. Zum 
Start der neuen Serie konfrontieren wir Raphael Lanz, 
den Thuner Stadtpräsidenten.

1. Raphael Lanz: Legislaturhalbzeit in der Amtsperiode 
2022 bis 2026. Ihre Kurzbilanz als Stadtpräsident von 
Thun, was wurde erreicht, was nicht – und welche Note 
geben Sie dem Gemeinderat?
Raphael Lanz: «Es wäre zu schön, wenn wir uns selbst benoten 
dürften. Aber das war schon zu Schulzeiten nicht möglich. Deshalb 
verzichte ich darauf, uns Noten zu erteilen. Bei uns Politikern sind 
es jeweils die Thunerinnen und Thuner, die uns bei den Wahlen 
benoten. Die Kurzbilanz des Gemeinderats zur Legislaturhalbzeit 
fällt insgesamt positiv aus. Wie die Stadt Thun bei den einzelnen 
Zielen unterwegs ist, ist unter www.thun.ch/halbzeit ersichtlich.»

2. Sie sind seit nunmehr 14 Jahren Thuner Stadtpräsident. 
Nennen Sie uns die grössten Würfe, welche in dieser Zeit 
für Thun und das hiesige Gewerbe sicht- und spürbar 
wurden – ausser vielleicht der Eröffnung Parkhaus City 
Ost Schlossberg…
«Die Stadt Thun entwickelt sich erfreulich: Ab 2025 sinken die 
Steuern in Thun, und per 1. Februar tritt die Ortsplanungsrevi-
sion in Kraft. Die Leerwohnungsziffer ist tief, ebenso die Krimi-
nalitätsrate. Die Logiernächte sind auf sehr hohem Niveau. Die 
Steuererträge und die Steuerkraft steigen. Unser Finanzhaushalt 
ist trotz beträchtlichen Investitionen sehr gesund. Und wir haben 
Krisen erfolgreich gemeistert. Von all dem profitiert auch das 
Gewerbe. Sehr viele positive Rückmeldungen aus dem Gewerbe 
hat der Wasserzauber ausgelöst, der jeweils Zehntausende von 
begeisterten Besucherinnen und Besuchern während einer sonst 
ruhigeren Zeit in die Innenstadt lockt. Zudem fand im November 
zum ersten Mal das KMU Forum Thun mit rund 100 Teilnehmen-
den statt. Die Veranstaltung hat zahlreiche positive Rückmeldun-
gen aus dem Gewerbe generiert. Bei all dem ist es mir wichtig zu 
betonen: Politik ist Teamarbeit. Es braucht ein Zusammenwirken 
vieler Akteure, um erfolgreich zu sein.» 

3. Seit zwei Jahren ist der Gemeinderat in bürgerlicher 
Hand: 3 x SVP, 1 x SP, 1 x Grüne. Diese Mehrheit nimmt 
das Gewerbe kaum wahr. Und im Parlament scheint es 
auch nicht sonderlich Spass zu machen, die Stimmung soll 
gereizt sein. Wie nehmen Sie es wirklich wahr? 
«Auf die Stimmung im Gemeinderat habe ich direkten Einfluss – 
und die ist gut. Im Stadtrat gab es in den vergangenen Monaten 
durchaus die eine oder andere hitzige und emotionale Debatte. 
Aber das gehört zur Politik und ist ja auch nicht nur negativ. Es 
zeigt, wie stark sich unsere Stadträtinnen und Stadträte mit Thun 
identifizieren. Und gerade der Stadtratsschlussabend Ende Jahr 

in gelöster Atmosphäre hat deutlich gemacht, dass parteiüber-
greifend diskutiert und gelacht werden kann.»

4. In 22 Monaten, Ende November 2026, wählt Thun die 
Regierung und das Parlament neu. Treten Sie als Stapi 
und Gemeinderat nochmals an, für eine fünfte Legislatur?
«Im Fokus steht für mich die aktuelle Legislatur. Für eine Antwort, 
was danach kommt, ist es noch zu früh.» 

5. Ernst Eggenberg und Hansueli von Allmen (beide SP) 
waren je 20 Jahre Stapi. Sie könnten es den Genossen mit 
einer neuerlichen Kandidatur und vier weiteren Amts-
jahren bis 2030 gleichtun. Die SVP riskiert dann aber 
eine Abwahl, da die Partei kaum noch einmal drei Ge-
meinderatssitze erobern wird. Mit einem Kandidaturver-
zicht könnten Sie diese Niederlage verhindern, indem Sie 
zum einen Reto Schertenleib als Bauvorsteher «retten» 
und Eveline Salzmann gleich noch den Weg zum Stadt-
präsidium ebnen…
«Das sind interessante Überlegungen, die Sie anstellen. Die Be-
antwortung überlasse ich gerne den Parteistrategen.»

6. Seit bald zehn Jahren sind Sie auch Mitglied des Grossen 
Rates des Kantons Bern. Heisst: Bei vier Sessionen rund 
drei Monate Abwesenheit pro Jahr. Wie profitiert Thun 
davon, was haben Sie in Bern seither messbar bewirkt?
«Wichtig ist insbesondere die Arbeit in den Kommissionen, und 
da hatte ich in der Finanzkommission und in der Bau-, Energie-, 
Verkehrs- und Raumplanungskommission sehr anspruchsvolle und 
spannende Aufgaben. Jüngstes Beispiel ist der Gegenvorschlag zur 
Solarinitiative, bei dem ich mich im Rahmen der Kommissionsbe-
ratungen eingebracht habe. Was jedoch oft vergessen geht: Eine 
wirkungsvolle Politik findet nicht nur in den Medien oder für die 
Galerie statt. Sie lässt sich auch nicht immer in Form konkreter 
Projekte messen. Das Wirken im Hintergrund und die Netzwerk-
Pflege sind mindestens so wichtig. Kontakte, die ich im Grossen 
Rat knüpfen konnte, haben viele Türen geöffnet. Das hat Thun 
in verschiedenster Hinsicht Vorteile gebracht.» 

7. Am 3. Juni steigen Sie zum 1. Grossratsvizepräsidenten 
auf, werden anfang Juni 2026 für ein Jahr Grossrats-
präsident und damit höchster Berner. Freuen Sie sich 
auf dieses Amt?
«Es ist für mich eine grosse Ehre, dass mich die Fraktion für dieses 
Amt vorgeschlagen hat und ich vom Grossen Rat als zweiter Vi-
zepräsident gewählt worden bin. Ich freue mich sehr darauf, das 
anspruchsvolle Amt als höchster Berner auszuüben.» 

8. Die vorherige Frage resultiert daher, da Sie offensicht-
lich Ambitionen auf den frei werdenden Sitz von SVP-
Regierungsrat Christoph Neuhaus haben. Wie erklären 
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Bern macht’s vor: Wirtschaftsverkehr auf die 
Busspur – Thun ist skeptisch, prüft es aber…

Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich: Die rot-grün 
regierte Stadt Bern, anlässlich der Wahlen vom 24. November 
2024 noch linker geworden, will den notwendigen Wirtschafts-
verkehr gegenüber dem vermeidbaren Privatverkehr priorisie-
ren. Beim fahrenden Verkehr fehlen zurzeit zwar kommunale, 
gefestigte Grundlagen und Instrumente, um eine pragmatische 
Umsetzung dieser Zielsetzung zu ermöglichen. Im Dialog mit 
den Wirtschaftsverbänden wurde aber dennoch ein Pilotprojekt 
entwickelt, das gewissen Unternehmen auf Antrag ermöglichen 
wird, von bestimmten Verkehrsbeschränkungen ausgenommen 
zu werden. 

Konkret betrifft der Testbetrieb die Mitbenutzung der Busspur 
auf der Monbijoubrücke in beide Richtungen sowie die Nutzung 
der Fahrverbindung Hodlerstrasse – Genfergasse – Bahnhofplatz. 
Der Pilotversuch wird ab Sommer 2025 für die Dauer von zwölf 
Monaten durchgeführt. Teilnehmen können Unternehmungen, 
deren Fahrzeuge zwingend für betriebliche oder dienstliche 
Fahrten eingesetzt werden – etwa Logistikfirmen, Wartungs-
dienste, Handwerksbetriebe, medizinische Dienstleister, etc. 
Ausgeschlossen ist der allgemeine Geschäftsverkehr, wie bei-
spielsweise jener von Aussendienstmitarbeitenden. Während 
des Pilotversuchs wird der Verkehr laufend überwacht, wobei 
ein besonderes Augenmerk darauf liegt, Beeinträchtigungen 
des öffentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs zu 
vermeiden. Die Ergebnisse des Pilotversuchs dienen dann als Ent-
scheidungsgrundlage dafür, ob in Zukunft ähnliche Ausnahme-

regelungen für den notwendigen Wirtschaftsverkehr permanent 
eingesetzt werden sollen, insbesondere auch bei den geplanten 
Verkehrsbeschränkungen im Rahmen des grossen Bahnhofaus-
baus «Zukunft Bahnhof Bern», welcher gerade läuft.

Thun skeptisch, aber bewegt sich…
In Thun ist es etwas komplizierter (vgl. auch Editorial, Seite 1 die-
ser Ausgabe). Anlässlich des KMU-Forums «Politik trifft Gewerbe» 
am 14. November 2024 – organisiert von der Stadt Thun – brach-
te Thomas Krebs, Präsident des Gewerbevereins Thuner KMU, 
die Berner Absicht und den Pilot aufs Tapet. Doch der Gedanke 
stiess nicht sonderlich auf Begeisterung. Immerhin tätigte das 
offizielle Thun dann Abklärungen. Natürlich auf Feld 1, wo es zu-
erst um die Frage geht, ob auf städtischen Busspuren überhaupt 
Ausnahmen für Handwerkerfahrzeuge gewährt werden dürfen. 
Die Thuner SVP-Gemeinderätin Eveline Salzmann, zuständig für 
dieses Dossier, lieferte aber erfreulicherweise bereits am 1. De-
zember 2024 eine Übersicht. Das Fazit nach der Durchforstung 
des juristischen Paragrafendschungels lautet: «Gemeinden und 
Kanton dürfen grundsätzlich Ausnahmen zur Benutzung der 
Busspur erlauben, jedoch müssen diese klar signalisiert oder be-
schriftet werden. Eine Signalisation für Handwerkerfahrzeuge 
gibt es nicht und eine klar eingrenzbare Beschriftung besteht 
nicht. Es gebe aufgrund der unklaren und auf den ersten Blick 
nicht sofort eingrenzbaren Ausnahmebeschriftungen auch Sicher-
heits-und Kontrollprobleme.» Die zuständige Thuner Gemeinde-
rätin weiter: «Deshalb ist für mich bereits aus diesem Grund 

Sie uns, kurz vor dem Grossratspräsidium allenfalls für 
ein anderes, höheres Amt kandidieren zu wollen?
«Das ist ein gutes Beispiel für die Unberechenbarkeit der Politik. 
Als ich für das zweite Grossratsvizepräsidium kandidiert habe, 
war noch nicht bekannt, dass Christoph Neuhaus nicht mehr für 
den Regierungsrat kandidiert. Ändert sich die Ausgangslage, so 
muss auch in der Politik eine neue Lagebeurteilung vorgenom-
men werden.» 

9. Ginge das überhaupt, als 1. Vizepräsident des Grossen 
Rates? Oder würde die SVP-Fraktion Sie in diesem Fall 
gar nicht erst nominieren bzw. aufs Ticket setzen? Die 
Konkurrenz scheint ja gross, mit Zollikofens Gemeinde-
präsident Daniel Bichsel und womöglich Nationalrat und 
Berner KMU-Direktor Lars Guggisberg… 

«Ich kann nicht für die Fraktion sprechen, wen sie aus welchen 
Überlegungen nominieren würde. Das Spekulieren überlasse ich 
anderen. Grundsätzlich fokussiere ich auf meine aktuellen und 
anstehenden Aufgaben und setze alles daran, sie bestmöglich 
umzusetzen.» 

10. Drei Mal haben Sie als SVP-Nationalrat kandidiert, 
drei Mal schafften Sie den Sitz nicht, sind aber derzeit 1. 
Ersatz. Wie wahrscheinlich ist ein Nachrücken vor Ende 
2027? Und wie würden Sie diesen «Tanz auf verschiedenen 
Hochzeiten» dann arrangieren – mit Stapi von Thun, mög-
licher Regierungsratskandidatur, etc.?
«Auch hier bringt es nichts, zu spekulieren. Dass ich mit dem ers-
ten Ersatzplatz ein gutes Wahlresultat erreicht habe, hat mich 
gefreut. Alles weitere liegt nicht in meiner Macht.» 

Was vom offiziellen Thun mit bürgerlich dominierter Regierung eher mit Skepsis betrachtet wird, macht das links-grüne Bern 
vor: Die Bevorzugung von notwendigem Wirtschaftsverkehr gegenüber vermeidbarem Privatverkehr. So mit einem Pilotver-
such auf der Monbijoubrücke – unter Mitbenutzung der Busspur. Und was macht Thun?
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Thuner KMU in Kürze
KMU-Tischrunden 2025: In diesem Jahr finden sechs KMU-Tisch-
runden statt, zu welchen Mitglieder von Thuner KMU von einer 
Vorstands-Delegation nach Zufallsprinzip eingeladen werden. 
Die Mittags-Veranstaltungen zwecks gemeinsamen Austauschs 
sind geplant für März, Mai, August, September, Oktober und 
November. In der Regel wählen die Gastgeber die Runde nach 
Branchenvielfalt. Wer teilnehmen möchte und noch nicht Teil der 
Runde war, darf sich jederzeit proaktiv bei Thuner KMU melden.

Netzwerkanlass 2025: Der Netzwerkanlass von Thuner KMU 
findet heuer am Mittwoch, 10. September 2025 statt. Wiede-
rum als Frühmorgen-Event (07.00 Uhr) im FrachtRaum Thun, 
inklusive Referat und Frühstück. Informationen diesbezüglich 
folgen im Sommer.

Lehrlingsanlass 2025: Der 4. Lehrlingsanlass, organisiert von 
Thuner KMU, findet am Donnerstag, 3. April 2025, von 16.30 

bis 19.00 Uhr wiederum im Kultur- und Kongresszentrum Thun 
(KKThun) statt. Thuner KMU hatte die Möglichkeit, durch die 
beiden Vorstandsmitglieder Daniel von Dach und Sven Zbin-
den den Anlass an der Schulleiterkonferenz näher bekannt 
zu machen. Ziel ist, mit dem Lehrlingsanlass, bei welchem sich 
Mitglieder von Thuner KMU mit ihren Betrieben im Rahmen 
einer grossen Tischmesse künftigen Lernenden präsentieren, 
der Problematik Fachkräftemangel entgegenzuwirken – gleich-
zeitig aber auch, mit Schnupperlehrangeboten Interessierte zu 
gewinnen. Die Einladung an die Mitglieder von Thuner KMU, 
an der diesjährigen Tischmesse teilzunehmen, wurde am 7. Ja-
nuar 2025 per E-Mail verschickt. Die Anmeldefrist läuft noch 
bis am 28. Februar 2025. Wer sich also noch melden möchte, 
kann dies in der verbleibenden Zeit noch tun. Für Mitglieder 
des Gewerbevereins Thuner KMU ist die Teilnahme am Anlass 
kostenlos. Nichtmitgliedern wird ein Unkostenbeitrag von 200 
Franken in Rechnung gestellt.

sehr fraglich, ob eine Ausnahmebewilligung für Handwerker-
fahrzeuge rechtlich zulässig ist.» Salzmann: «Weiter müsste 
man alle Organisationen, die Dienstleistungen im öffentlichen 
Interesse ausüben, oder die auf kurze Fahrzeiten angewiesen 
sind, auf der Busspur zulassen, damit das Gleichbehandlungs-
gebot nicht verletzt wird. Dies (aber auch die hohe Anzahl an 
Handwerkerfahrzeugen) hätte zur Folge, dass das öffentliche 
Ziel, das mit der Schaffung von Busspuren (Förderung des öf-
fentlichen Verkehrs, Fahrplansicherheit) erreicht werden soll, 
nicht mehr eingehalten wird. Eine Ausnahmebewilligung für 
Handwerkerfahrzeuge würde somit sehr wahrscheinlich auch 
gegen öffentliches Interesse verstossen.»

Weitere Problemfelder…
Für Thun stellt auch die Signalisation und die Beschriftung Pro-
bleme dar, «da es auf Bundesrecht kein spezifisiches Signal für 
Handwerker-/Gewerbefahrzeuge gibt.» Eine Beschriftung wäre 
nach Signalisationsverordnung zwar möglich, da es aber keinen 
klar definierten Begriff gibt, liesse die Beschriftung Spielraum, 
was damit gemeint ist, was zu Problemen bei der Sicherheit und 
zu Kontrollproblemen führt, so die Stadt. Weiter wären die Prin-
zipien des Gleichbehandlungsgebots und die Wahrung öffentli-
cher Interessen problematisch: Zweck der separaten Busfahrspur 
ist es, den öffentlichen Linienbusverkehr zu privilegieren und die 
Fahrplansicherheit (Pünktlichkeit der Ankunft, Berechenbarkeit 
der Fahrzeit etc.) zu erhöhen. «Bei Taxis mit Taxileuchte lässt 
sich noch argumentieren, dass ihr Hauptzweck wie bei Bussen 
die Beförderung von Personen ist und damit die Pünktlichkeit 
der Ankunft und der Fahrzeit massgebend ist. Zudem lässt sich 
durch die Polizei mit der Taxileuchte leicht kontrollieren, wer 
zur Befahrung der Busspur berechtigt ist. Es gibt auch viel we-

niger Taxis als Handwerker-/Gewerbefahrzeuge. Damit gibt es 
eine Argumentation, warum der Regierungsrat Taxis mit Taxi-
leuchte gestattet hat, die Busspur zu befahren», argumentiert 
die Stadt. Weiter: «Bei Gewerbe-/Handwerkfahrzeugen wären die 
genannten Ziele nicht der Hauptzweck. Liesse man also Gewerbe-
fahrzeuge/Handwerkfahrzeuge auf Busspuren zu, dann müsste 
man wohl auch andere kommerziell tätige Unternehmen wie 
Kurierdienste, Fahrdienste des SRK, Spitex und Fahrzeuge von 
Organisationen mit Dienstleistungen von öffentlichem Interesse 
zulassen, andernfalls das Gleichbehandlungsgebot verletzt wäre. 
Die Zulassung von weiteren Fahrzeugen auf der Busspur wie-
derum führt dazu, dass das Ziel für den ÖV (Privilegierung des 
öffentlichen Verkehrs und Fahrplansicherheit) vereitelt wird.» 

Fragen über Fragen…
Es scheint also schwierig zu sein. Zumal Thun weitere, grund-
sätzliche Punkte in den Raum wirft – mit Fragen wie etwa: 
Welchen Handwerker-/Gewerbefahrzeugen erlaubt man dann 
zu welchen Zeiten die Benutzung? Und was definiert man als 
Handwerker-/Gewerbefahrzeuge? Sollen alle Fahrzeuge, die 
eine Firmenaufschrift tragen, die Fahrbahn befahren dürfen? 
Sollen sie nur während der Ausübung eines Auftrages die Bus-
spur befahren dürfen? Wie will die Polizei kontrollieren, ob die 
Fahrzeuge berechtigt sind, die Busspur zu befahren? Erstabklä-
rungen der Stadt Thun zeigen: Die Skepsis überwiegt. Die Stadt 
ist aber bemüht, die Dinge abzuklären – aber ob es letztlich zu 
einer Lösung kommt, bleibt offen. Auch bezüglich möglichem 
Pilotversuch. Aus Gewerbekreisen ginge es mit der Öffnung der 
Busspur primär um zwei neuraligische Achsen: Dem Lauitor und 
entlang der Frutigenstrasse – stadteinwärts. Das Einbahnregime 
ist aber ein heisses Eisen. Es gilt, mal zuzuwarten, was passiert.
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Hauptversammlung 2025: Die 147. Hauptversammlung des 
Gewerbevereins Thuner KMU findet am Mittwoch, 1. Mai 2025 
statt. Reservieren Sie sich das Datum schon heute in Ihrer Agen-
da. Die Veranstaltung wird wieder über die Mittagszeit durch-
geführt – von 11 bis 14 Uhr. Als Gastreferent im Anschluss an 
die statutarischen Geschäfte konnte Lukas Lanzrein verpflichtet 
werden. Der Rechtsanwalt, Milizoffizier und ehemalige SVP-
Stadtrat ist heute Legal Advisor & Diplomat at the Mission of 
Switzerland tot he EU – und in Brüssel tätig. Heisst: In Mission 
der Schweiz bei der Europäischen Union im Bereich Recht und 
Inneres ist der Thuner Lukas Lanzrein Mitglied des Botschaftsrats 
und kümmert sich um institutionelle Fragen und Rechtsfragen 
im Allgemeinen, Personenfreizügigkeit sowie Juristisches am 
Gerichtshof der EU. 

OPR Thun tritt zu grossen Teilen in Kraft: Per 1. Februar 2025 
setzt der Gemeinderat von Thun die grössten Teile der neuen 
baurechtlichen Grundordnung um. Die kantonale Direktion für 
Inneres und Justiz (DIJ) hat hierfür grünes Licht erteilt. Noch 
sind beim Kanton zwei Beschwerden hängig: Sie betreffen die 
Regelungen über den gemeinnützigen Wohnungsbau und den 
Arealbonus. Die Direktion hat dennoch verfügt, dass die Orts-
planungsrevision (OPR) rechtsgültig ist und umgesetzt werden 
kann, soweit sie nicht die Regelungen der eingegangenen Be-
schwerden betreffe. Für den Gemeinderat ist die Inkraftsetzung 
der neuen Grundordnung «ein Meilenstein». Stadtpräsident Ra-
phael Lanz: «Mit der Ortsplanungsrevision macht die Stadt einen 
grossen Schritt. Nun haben wir Planungssicherheit und neue 
Möglichkeiten für Bauwillige.» Rückblick: Am 17. September 2017 
hatte der Thuner Stadtrat den Kredit für die OPR einstimmig 
gutgeheissen. In den darauffolgenden Jahren wurde mit dem 
Stadtentwicklungskonzept STEK 2035 die strategische Grundlage 
für eine qualitätvolle Weiterentwicklung Thuns und damit auch 
für die OPR erarbeitet und anschliessend in der neuen Grund-
ordnung verankert. Mittels vielfältiger Beteiligungsformate – 
unter anderem Ausstellungen, Stadtspaziergänge, Umfragen, 
Informationsanlässe, Mitwirkung und Auflage – wurden Be-
völkerung, Interessenvertretende und die Politik immer wieder 
in die Erarbeitung der OPR einbezogen. Das Resultat ist laut 
Stadt eine ausgewogene und breit abgestützte Grundlage für 
die qualitative Weiterentwicklung und damit die Sicherstellung 
der hohen Lebensqualität der Stadt Thun.

Neuausrichtung Gewerbeabend 2025: Aufgrund diverser 
Rückmeldungen hat sich der Landesteilverband (LTV) Thun-Regio 
Gedanken zum OHA-Gewerbeabend gemacht – ganz generell. 
Auch Thuner KMU hat Anliegen deponiert und Verbesserungs-
vorschläge eingebracht, um dem Anlass als Ganzes wieder mehr 
Strahlkraft zu verleihen. So unter anderem rund um das Pro-
gramm (Ablauf), der knappen Zeit für bilaterale Gespräche 
aufgrund der Tischordnung als auch bezüglich Catering (Buffet/
Selbstbedienung). Am 1. September 2025 – traditionellerweise 
am einzigen OHA-Ausstellungsmontag – soll der Gewerbeabend 

nun in etwas anderem Rahmen stattfinden: Diesmal mit einem 
Hauptreferenten sowie anschliessendem Apéro riche – um die 
Kameradschaft und das Networking vereinsübergreifend besser 
pflegen zu können. Als Referent ist für 2025 André Lüthi vor-
gesehen, Verwaltungsrat Globetrotter Travel Service und Ver-
waltungsratspräsident Globetrotter Group in Bern. 

Mitgliederbestand Thuner KMU aktuell: Per Zeitpunkt der 
Bestandesmeldung an Berner KMU am 2. Dezember 2024 ver-
zeichnete der Gewerbeverein Thuner KMU 402 Mitglieder. Davon 
sind 27 Frei- und Ehrenmitglieder, was 375 zahlenden Aktivmit-
gliedern entspricht. Die Entwicklung ist etwas rückläufig, per 31. 
Dezember 2023 waren es noch 381 beitragspflichtige Mitglieder. 
Der Vorstand ist sich der Lage bewusst und will bezüglich Mit-
gliederakquise noch aktiver werden. Eine Massnahme ist der 
Neumitgliederanlass, welcher erstmals am 5. Februar 2025 im 
Kino Rex in Thun durchgeführt wird. Hierzu wurden potenzielle 
Betriebe angeschrieben, um sich hinsichtlich Mitgliedschaft Ge-
danken zu machen und vor Ort nötige Informationen zu erhalten. 

Handwerkerparkkarte: Mitglieder von Thuner KMU sind 
bezüglich Handwerkerparkkarte seit Jahren aufmerksam – und 
intervenieren zwecks Optimierung, wenn nötig. So kürzlich bei 
Eveline Salzmann, der zuständigen Gemeinderätin von Thun. 
Sie liess kurzerhand via Polizeiinspektorat nötige Abklärungen 
tätigen – jetzt liegen bereits zufriedenstellende Lösungen vor. 
Vorgesehen ist, dass weiterhin Halb- und Ganztageskarten für 
Handwerkerbewilligungen möglich sind. Der Bezug eines Blo-
ckes von 20 Karten indes ist nicht mehr möglich, ebenso wird auf 
die Neueinführung einer Jahresparkkarte verzichtet. Die Hand-
habung für die Handwerkerparkkarten wird aber administrativ 
vereinfacht, indem die auszufüllenden Felder stark reduziert und 
auf das Einreichen eines Fotos der eingebauten Innenwerkstatt 
verzichtet wird. Neu kommt die Bestätigung der Kenntnisnahme 
der geltenden Bestimmungen und der Hinweis, dass man gebüsst 
wird, wenn man die Bestimmungen (z.B. kein Fahrzeug mit ein-
gebauter Werkstatt/Ersatzteillager.) nicht einhält. Die Bezahlung 
muss weiterhin mit Karte bei Lösen der Bewilligungen erfolgen. 
Eine andere Möglichkeit ist nicht vorgesehen, da Rechnungs-
stellungen administrativ zu aufwendig wären. Und: Um zu ver-
hindern, das Handwerkerfahrzeuge oft den ganzen Tag in der 
Innenstadt stehen, werden seit 1. Januar in einem Pilot auch 
Ticket-Entwertungsgeräte beim Kundendienst des Warenhaus 
Loeb und bei der Tankstelle Grabengut angeboten. So können 
Handwerksleute ihr Fahrzeug kostenlos in den umliegenden 
Parkhäusern abstellen. Die Ticketkosten werden durch die Stadt 
Thun übernommen. Desweiteren wurde die Mittagsruhe für 
Handwerkerinnen und Handwerker um eine Stunde verkürzt, 
da die bisherige zweistündige Mittagspause nicht praktikabel 
ist. Neu wurde in Anpassung an das Ortspolizeireglement die 
Zufahrt bereits um 13.00 Uhr erlaut. Die Massnahmen werden 
in der Stadt Thun versuchsweise während der Dauer eines Jahres 
durchgeführt – ehe der Versuch dann ausgewertet wird.
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Darüber wird am 9. Februar 2025 abgestimmt

CH: Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der 
planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)
In den letzten Jahrzehnten hat die Schweiz in verschiedenen 
Umweltbereichen Fortschritte erzielt. Die natürlichen Ressour-
cen werden effizienter eingesetzt und der Pro-Kopf-Konsum 
der Schweizer Bevölkerung belastet die Umwelt insgesamt we-
niger als noch vor zwanzig Jahren. Dennoch werden natürliche 
Lebensgrundlagen wie Wasser, Boden und Luft sowohl welt-
weit als auch in der Schweiz weiterhin stark beansprucht – oft 
so stark, dass sie sich nicht erholen können. Das kann sich ne-
gativ auf die Lebensbedingungen auswirken. Die Umweltver-
antwortungsinitiative verlangt, dass wirtschaftliche Tätigkeiten 
nicht mehr Ressourcen verbrauchen und Schadstoffe freisetzen, 
als für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen erlaubt ist. 
Dieses Ziel soll mit Massnahmen erreicht werden, die im In- und 
Ausland sozialverträglich sind. Die Initiative setzt eine Frist von 
zehn Jahren: Ab dann darf die durch den Konsum in der Schweiz 
verursachte Umweltbelastung die Grenzen der Belastbarkeit der 
Erde gemessen am Anteil der Schweiz an der Weltbevölkerung 
nicht mehr überschreiten. Der Initiativtext lässt die genauen 
Massnahmen zur Umsetzung, wie Vorschriften, Verbote und An-
reize für einen umweltverträglicheren Konsum, offen. Wegen 
der kurzen Frist dürften einschneidende Instrumente notwendig 
sein. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab – und 
empfehlen ein Nein. Begründung: Die Initiative bringt zahlreiche 
neue Vorschriften und Verbote mit sich, die den Konsum stark 
einschränken, die Wirtschaft schwächen sowie Produkte und 
Dienstleistungen verteuern. Bundesrat und Parlament wollen 
deshalb die bisherige Umweltpolitik fortsetzen.

Kanton Bern: Volksinitiative «Berner Solar-Initiative»  
(Initiative und Gegenvorschlag des Grossen Rates)
Die «Berner Solar-Initiative» verlangt einen raschen Ausbau der 
Solarenergie auf Dächern und an Fassaden im Kanton Bern. Der 
Grosse Rat lehnt die Initiative ab und stellt ihr einen Gegenvor-
schlag gegenüber. Deshalb kommen sowohl die Initiative als 
auch der Gegenvorschlag zur Abstimmung. Konkret verlangt die 
Initiative, dass im Kanton Bern geeignete Dächer und Fassaden 
zur Gewinnung von Solarenergie genutzt werden. Dem Grossen 
Rat geht die Initiative zu weit. Er stellt ihr einen Gegenvorschlag 
gegenüber mit einer eingeschränkten Solarpflicht. 
a) Initiative
Geeignete Dach- und Fassadenflächen von neuen Bauten und 
Anlagen müssen künftig mit Solaranlagen ausgestattet werden. 
So sieht es die «Berner Solar-Initiative» vor. Für bestehende Bau-
ten und Anlagen soll die Solarpflicht dann zum Tragen kommen, 

wenn ihre Dächer oder Fassaden saniert werden. Die Initiative 
setzt zudem eine Frist: Spätestens 2040 sollen die geeigneten 
Flächen bestehender Bauten und Anlagen ausgerüstet sein. Der 
Grosse Rat empfiehlt mit 79 gegen 73 Stimmen bei einer Ent-
haltung ein Nein. 
b) Gegenvorschlag
Der Gegenvorschlag des Grossen Rates schreibt für neue Bauten 
eine Solarpflicht vor. Die Pflicht gilt für geeignete Dächer, nicht 
aber für Fassaden. Für bestehende Bauten ist keine Solarpflicht 
vorgesehen. Bei Dachsanierungen gilt lediglich eine Meldepflicht 
mit Nachweis über die Eignung für eine Solaranlage. Zusätzlich 
enthält der Gegenvorschlag eine Solarpflicht für gewisse grosse 
Parkplatzneubauten und Park-and-ride-Anlagen. Der Grosse Rat 
empfiehlt mit 107 gegen 26 Stimmen bei 20 Enthaltungen ein Ja.

Am 9. Februar 2025 kommt in der Schweiz eine Abstimmung vors Volk: Die Volksinitiative vom 21. Februar 2023 
«Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)». 
Im Kanton Bern wird gleichentags über die Volksinitiative «Berner Solar-Initiative» (Initiative und Gegenvorschlag 
des Grossen Rates) an der Urne entschieden.

Neumitglieder

MONOSOL AG
Im Schoren 20
3645 Gwatt
info@mono-sol.ch
www.mono-sol.ch

Walter Garten GmbH
C.F.L.-Lohnerstrasse 23
3645 Gwatt
info@waltergarten.ch
www.waltergarten.ch
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Immobilien kaufen
oder verkaufen?

Zu Ihrem Vorteil.

033 221 77 33
immowyss.ch

®

Wir machen Ideen sichtbar

GRAFIK | LAYOUT | DIGITALDRUCK

Satz-Team AG | Militärstrasse 6 | 3600 Thun
033 223 30 30 | satz@satzteam.ch | satzteam.ch

Gwärbsposcht (63x48mm)

Tertianum
Residenz
Bellevue-Park

Brasserie du Parc

Göttibachweg 2
3600 Thun
033 227 07 07
tertianum.ch

Toutvent AG

Tel. 033 225 11 31 · Fax 033 225 11 37
www.toutventag.ch · info@toutventag.ch

Restaurationsbetriebe · Catering- und Partyservice

ZAUGG BAU AG

Allmendingen-Allee 2

3608 Thun

 Tel. 033 334 22 55

mail@zauggbau.ch 

www.zauggbau.ch

w w w . a d o l f k r e b s . c h

Obere Hauptgasse 74
CH-3600 Thun
www.textcube.ch

Beratung  
Management

Strategie

Reinhard Advisory AG
Kyburgstrasse 9
3600 Thun
reinhardadvisory.ch

Von Haus aus.

033 222 66 55 • casa-immo.ch

Sinvoll inserieren?
Melden Sie sich bei Thuner KMU.
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